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A N O R D N U N G  

gemäß § 21 i Abs. 2 GVG 

 

Aus Anlass der bevorstehenden Ernennung von Richterin am Oberlandes-

gericht Dr. Maimann zur Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht wird 

die Geschäftsverteilung des Oberlandesgerichts Düsseldorf für das Ge-

schäftsjahr 2018 wie folgt geändert: 

 

Richterin am Oberlandesgericht Dr. Maimann übernimmt mit dem Zeitpunkt 

ihrer Ernennung zur Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht den Vor-

sitz des 27. Zivilsenats, des 2. Kartellsenats sowie des Vergabesenats.  

 

Richter am Oberlandesgericht Dr. Anger wird zum selben Zeitpunkt zum 

stellvertretenden Vorsitzenden des 27. Zivilsenats, des 2. Kartellsenats so-

wie des Vergabesenats bestellt.  

 

Begründung: 

Eine Entscheidung des Präsidiums (§ 21 e GVG) kann wegen fehlender 

Beschlussfähigkeit nicht mehr rechtzeitig ergehen, so dass eine Anord-

nung gemäß § 21 i Abs. 2 GVG zu treffen war. 

 

Düsseldorf,  26. Juni 2018 

Die Präsidentin des Oberlandesgerichts 

In Vertretung 

 

 

 Dr. Ulrich Thole 


